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Vollzugsverordnung des UM. vom 9. Juni 1904. 8§ 1. 583

5. Verordnung der Miniſterien der Juſtiz , des Kultus und

Unterrichts und des Innern.
( Vom 9. Juni 1904 . )

VoBl . Nr . IXSch

J. Staatliche Anſtalten für taubſtumme und blinde Kinder .

Iweck der Anſtalten .

8 1

( ) Die ſtaatlichen Anſtalten für Taubſtumme und Blinde

haben den ihnen an vertrauten Kinder zu verſtändigen ,1 1

religiös ſitt enſchen zu erziehen , ſie in den Lehrgegen —

ſtänden der Artcne ſoweit dieſelben den taubſtummen 515
blinden Kindern änglich ſind , zu unterrichten und die blinder

Kinder überdies in geeig en, für die Gewinnung ihres 5
unterhaltes förderlichen idarbeiten zu unterweiſen .

Sie haben einen 8

15 Lehrgang .

—

2 )

( 3) Die näheren Beſtim nungen über die Lehrziele , die Stoff⸗

verteilung und die Klaſſe b ung werden durch die Oberſchul⸗

behörde erlaſſen . 5

Zur Teilnahme am Unterricht können auch Kinder , die

außerhalb der Anſtalt wohnen , zugelaſſen werden . Ein Schulgeld

wird von ſolchen nicht erhoben .

Aufſicht über die Anſtalten .

⏑

( ) Die Anſtalten für Taubſtumme und Blinde unterſtehen

unmittelbar der Aufſicht der Oberſchulbehörde .

( 2) Zur Mitwirkung bei der Aufſicht kann auf Antrag der

Oberſchulbehörde durch das Unterrichtsminiſterium ein Inſpektor
beſtellt werden , deſſen Befugniſſe und Obliegenheiten im ein⸗

zelnen durch eine von der Oberſchul lbehörde zu erlaſſende Dienſt⸗

weiſung geregelt werden .

Beaufſichtigung der Zöglinge .
8 3.

Die Beauffichtigung der Zöglinge in der Anſtalt iſt eine allen

Lehrern gemeinſam obliegende Verpflichtung .

Bktm . über die Prüfung der Taubſtummenlehrer vom 2958Juli 1915

§ 4 Abſ .2 und über die Prüfung der Blindenlehrer vom 9. Dezember

1918 § 3 Abſ .2
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überwachung der Wirtſchaftsführung .
8 4.

( 1) Die überwachung der Wirtſchaftsführung in den ein⸗

zelnen Anſtalten iſt Sache des Vorſtand

( 2) Die Oberſchulbehörde kann zur

leichterung des Vorſtandes einzelnen Anſtalts

gung beſtimmter Geſchäftszweige gegen beſondere

übertragen .

Unterſtützung und Er⸗

rern die Beſor⸗

Vergütung

Arbeilsbetrieb .

8
5.

gerichtet iſt ,
Handwerks⸗

talt ein Arl et

ien zu beſchaffen und
( 1) Wo in einer 2

hat dieſe die Rohmater

geräte zu ſtellen .

( 2) Der Erlös der verär

nach Abzug des Wertes der

( 3) Für die Benutzung und Abnutzung der

findet ein Abzug nicht ſtatt .

( J ) Das beim Austritt

handene thaben ſoll für

beſondere für ſeine weitere Ar

erlernten Har idwerk verwe nde

ling ſelbſt od einen Fürſ

Ar 15ia

zöglingenS22 ißerten
Rohmater

ig in dem

den Zög⸗

2
—

61

Schuljahrbeginn .

Das Schuljahr beginnt

endigt mit dem letzten April .
in der Regel nur zu Anfang des

4 Schulzucht .
87

1 ich tet
hulordni

ingsweiſe

Die Handhabung der Schulzi

ſchriften des dritten Abſchnitts der

ſchulen vom 27 . Februar 1894 beziel
1902 mit der Maßgabe :

1. daß gegenüber
körperliche Z

2. daß die der Ortsſchulbehörde oder dem Vorf

ſelben zugeſprochenen Befugniſſe durch den

ſtand wahrgenommen werden ,

Zöglingen über dem ſchulpf

zung nicht mehr ſtatthaft iſt,
enden der⸗

Anſtaltsvor⸗
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daßd us ˖ jeweils nur am Ende

eines Holbjahres erfolgt ; die Zenſurnoten ſind die glei⸗

chen wie in den Mittelſchulen .
3

1

Anſtelle der Schd . vom 27. Februar 1894 bezw . vom 30. September

1902 iſt die Schd . vom 12. De zember 1913 getreten . Die betreffenden

Beſtimmungen ſind enthalten in den §8 59 bis 68 Seite 378 bis 391.

Hinſichtlich der Grenzen der körperlichen Züchtigung und der Haftung

für den Fall der Uberſchreitung dieſer Grenzen vergl . § 23 der Dienſt —

weiſung für die Lehrer der hule und die Bmkg. hiezu Seite 542,

543, ſowie die Bktm. des OS vom 27. Februar Seite 3869 Das
ſchulpflichtige Alter richtet ſich in dieſem Fall nach SchG . 8

Wegen der 385 rtsſchulbehörde und ihr

vergl. SchO. 88 64, 65, 68

ſtufung gibt die Sck
des § 16 der iung
1904 — SchVOBl .
der letzteren VO.
mangelhaft “ zu b
82 ungenügend “

k

5

50. in 8

Strafmittel . Körperliche Züchtigung .

Ordnung im Internat zu⸗
lt

zu erlaſſ enden312
laſſiger 15

Se 3

darf dabei nur in 8 75 re r Ziffer
zeichneten Rahmen tit jeweiliger Ge neehn ligun g des Ar

ſtaltsvorſtandes f t ferner
ſind alle

Strafmittel auszuſc n, welche die E ckelung
etoder die Geſundheit der linge zu beei

ſind , ſo namentlich die Entziehung oder X

mäßigen Mahlzeiten .

Ausweifung .
898 5

Die Ausweiſung ei Zöglings aus der Anſtalt ſoll — ab⸗
geſehen von nachgewieſener Bild Hur ſtatt⸗

finden , wenn die Vorausſetzungen des § 3 des Geſetzes über den

Elementarunterricht vorliegen .

§3 Abſ. 2 SchG .

Sffentliche Prüfungen .
810¹

Von der Abhaltung öffentlicher Prüfungen am Ende des

Schuljahres kann mit Genehmigung der Oberſchul behhörde Um⸗

gang genommen werden .
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Ferien .
8 11

( ) Die Ferien dürfen die Dauer von 10 Wochen im Jahr

nicht überſchreiten . Hiervon entfallen eine Woche auf die Zeit

von Weihnachten bis Neujahr , vier Wochen auf die Oſterzeit und

fünf Wochen auf das Spätjahr .
( 2) Während der Oſter - und Spätjahrferien haben die Zög⸗

linge die Anſtalt zu verlaſſen . Das Verbleiben in der Anſtalt

kann einzelnen beim Vorliegen beſonderer Umſtände durch die

Oberſchulbehörde geſtattet werden . Während der Weihnachts⸗

ferien iſt den Zöglingen das Verlaſſen der Anſtalt nur geſtattet ,

wenn deren Eltern oder Fürſorger für die Abholung und Zurück⸗

lieferung in die Anſtalt Sorge tragen .

( 3) Ein Nachlaß an demfeſtgeſetzten Verpflegungsbeitrag

für die Dauer der Ferien findet nicht ſtatt .

Die Feſtſetzung der Ferien ſchließt ſich an die z. Zt. der Erlaſſung der

VoO. für die Volksſchulen in dieſer Hinſicht beſtandenen Vorſchriften an

Ob und in wieweit die weitergehenden Beſtimmungen der Schd . vom

12. Dezember 1913 ſich mit den beſonderen Aufgaben und Verhältniſſen
der Anſtalten für Blinde und Taubſtumme vereinigen laſſen , wird Gegen⸗

ſtand näherer Prüfung ſein müſſen .

Stundenplan .
8 12.

Die vom Anſtaltsvorſtand zu Beginn eines jeden Schuljahres

nach vorherigem Benehmen mit den Anſtaltslehrern aufgeſtellte
Stundenverteilung und der Stundenplan bedürfen der Geneh⸗

migung der Oberſchulbehörde .

Jahresbericht .
8 163

Jede Anſtalt veröffentlicht am Schluß des Schuljahres einen

Jahresbericht , auf deſſen Einrichtung und Inhalt die für Mittel⸗

ſchulen geltenden Beſtimmungen , ſoweit zutreffend , Anwendung

finden. Die Schülerverzeichniſſe haben für die einzelnen Zög⸗
linge das Geſchlecht , das Bekenntnis , das Jahr des Eintritts in

das Alter der Schulpflicht und in die Anſtalt , ſowie den Wegfall

beziehungsweiſe die Beſchränkung des Gehör - und Sehvermögens
anzugeben .

§ 24. der SchoO. für die Höheren Lehranſtalten vom 8. März 1904
beſtimmt :

Der Jahresbericht hat auf dem Titelblatt den Namen der Anſtalt
anzugeben mit Bezeichnug des Lehrplanes , ſoweit dieſer nicht ſchon aus
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der Benennung hervorgeht , und

ſtellung zu enthalten :

I. Zur Geſchichte der
niſſe der Anſtalt im abgelaufe
Veränderungen im Lehrerkolle
feiern, geſundheitliche Ver
für die Anſtalt bedeutſame Vorko
und Schenkungen zu Gunſten der

IIl. Zum Lehrplan :
1. etwaige von der Unterric

dem allgemeinen Lehrp
bei Anſtalten , die nach einem beſ
den Lehrplan eingerichtet ſind
planes ;

ein Verzeichnis der durchgenon
alle Klaſſen durchgeführt ) de

Wochenſtunden , ſowie eine iſche Überſicht der Lehrer —

nach dem Dienſtrang und Dienſtalter geordnet — mit Angabe der

Dienſtbezichnung und der dem einzelnen zugewieſenen Unterrichts⸗
ſtunden und Klaſſenordinariate ;

3. ein Verzeichnis der an der Anſtalt eingeführten oder für das

kommende Schuljahr zur Einführung genehmigten Lehrbücher .

III . Zur Statiſtik :
1. Benennung des Lehrerperſonals , des Beirates , des Anſtaltsrech⸗

ners und des Anſtaltsdieners ;
2. Verzeichnis der am Schluſſe des vorausgegangenen Schuljahres

mit dem Zeugnis der Reife aus der Anſtalt entlaſſenen Zöglinge
unter Angabe von Alter , Geburtsort , Bekenntnis und künftiger

Beruf ;
3. eine tabellariſche Überſicht über den Schülerbeſtand im abge⸗

laufenen Schuljahr und ein Verzeichnis der Schüler , nach einzelnen

Jahrgängen geordnet , in alphabetiſcher Reihenfolge .

IV. Die Ordnung der öffentlichen Prüfungen unter
Bezeichnung von Tag und Stunde der einzelnen Klaſſen und der Prü⸗

fungsfächer .
V. Bekanntmachung der Ferien und Wiederbeginn

des Unterrichts im neuen Schuljahre unter Angabe de⸗ Tages für

die Neuanmeldungen und Aufnahmeprüfungen , der Aufnahmebe⸗
dingungen in die unterſte Klaſſe und des Wiederbeginns des Unterrichts .

Anſtaltsg ig und
bon der Regel abgehen⸗

gabe dieſes Lehr⸗

nenen Lehrſtoffe ( jedes Fach durch
r darauf verwendeten

Schul⸗ und Hausordnung .
§ 14 .

Zur näheren Regelung der mit dem Internat zuſammen⸗

hängenden Verhältniſſe , insbeſondere über das Verhalten und die
Beauffichtigung der Zöglinge in und außerhalb der Anſtalt , die

Zeiteinteilung , die Pflege der Geſundheit , die Kleidung und Ver⸗
köſtigung der Zöglinge , die von ihnen in die Anſtalt einzubrin ,
genden Gegenſtände , ihre überwachung bei Reiſen in die Anſtalt
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und aus derſelben , den Verkehr mit ihren Angehörigen , die Ein⸗

führung einer Krankenver rſicherung für die Fälle längerer , eine

Entfernung aus der Anſtalt bedingender Erkrankung , wird für

jede Anſtalt eine beſondere und Hausordnung “ erlaſſen ,

die der Genehmigung durch die Oberſchulbehörde bedarf .

II . Privatanſtalten und Privatunterricht .

Errichtung der Anſtalten .
§ 815

( 1) Lehr⸗ und Erziehungsanſtalten von Privaten und Kor⸗

porationen , welche taubſtumme oder blinde Kinder im ſchulpflich⸗

tigen Alter aufnehmen wollen , haben bei der nach § 110 des Ge⸗
ſetzes über den Elementarunte erricht zu erſtatter nden Vorlage auch

Nachweiſe zu
1. über die 2 1

0
der Lehrer zur Erteilung von Unter⸗

richt an Taubſtu me beziehungsweiſe Blinde ,

2. über die dem beſ⸗onnderen Unterricht entſprechende Geſtal⸗

tung des Lehrplanes .

( 2) Das gleiche gilt für
welche ihre Lehraufgabe auf die Unterr

beſtehende Lehranf nu

5 ung von Taubſtummer

und Blinden ausdehnen wollen , ſowie von Ger neinden , welche 0
ihren Volksſchulen beſondere N zur Unterrichtung ſolcher

nicht vollſinniger Kinder einrichter

Anſtelle des §S 110 EUlG . iſt §S 133 SchG . getreten .

Anzeigepflicht bezüglich der aufzunehmenden Zöglinge .
§ 16 .

Die Unternehmer beziehungsweiſe die örtlichen Auffichts⸗

behörden der in §S 15 genannten Anſtalten ſind verpflichtet , von

C U ( Süthſtimmorn 7 f f
der Aufnahme taubſtummer oder blinder Kinder in die von ihnen

veranſtalteten Schuleinrichtungen jeweils der z
zuſtändigen

Kreis⸗

ſchulviſitatur zur Weiterleitung an die O derſchullbehörde Anzeige

zu erſtatten .

Privatunterricht .
8 1

( 1 )Taubſtumme und blinde Kinder , welche Privatunterricht
erhalten , ſind der zuſtändigen Kreisſchulviſitatur anzuzeigeen; letz⸗

tere hat die eingekommenen Anzeigen an die Oberſe chulbehörde

vorzulegen .

(2) Wird der Unterricht eines ſolchen Kind es bei der von 1
Oberſchulbehörde angeordneten Prüfung für nicht genügend

funden und werden die zur Ergänzung desſelben getroffenen
M.
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wiederholte Aufforderung nicht beachtet , ſo hat
5 r Unterbringung des Kindes in einer

erfahren einzuleiten .

III . Aufnahmevorverfahren .

berpflichtet , die ih

Kinder
nentarun
ei haben
Intern

rrichtung
Aufnahme

beantragen .

( ) Die Ortsſchul
Schuljahres für die ? len in o

flicht mit dem ausdrücklichen Hin⸗ſetzlich beſtehende Ann
weis aufmerkſam macd

Verpflichtung nach § Polizeiſtrafgeſetzbuches mit Haft bis

zu drei Tagen oder an Geld bis zu 20 beſtraft wird .

2 ) Sie werden ſich in geeigneter Weiſe zu verläſſigen ſuchen ,

ob alle taubſtummen und blinden Kinder angemeldet ſind , die

Säumigen zur Erfüllung ihrer Verpflichtung auffordern und

eventuell dem Großherzoglichen Bezirksamt zur Anzeige bringen .

(83) Die Polizei⸗ , Vormundſchafts⸗ und Armenbehörden und

die Großherzoglichen Bezirksärzte ſind verpflichtet , ihnen zur

Kenntnis kommende Fälle der Nichtanmeldung taubſtummer

oder blinder Kinder den Ortsſchulbehörden mitzuteilen .

zu 8§ 1 SchG . Ziff . 3.
571 PStGB . vom 18. Juli 1923 . Vergl . Bmkg .

Verzeichnis der ſchulpflichtigen Kinder .

§ 20 .

( 1) Auf 1. Mai jeden Jahres

der vorgeſetzten Kreisſchulviſitatur ein

ginn des Schuljahres nach §S 2 des Geſetzes über den Elementar⸗
unterricht ſchulpflichtig gewordenen Kinder der in S 18 bezeich⸗
neten Art unter Mitteilung der von den Eltern oder Fürſorgern

derſelben abgegebenen Erklärungen ( § S18 ) vorzulegen .

haben die Ortsſchulbehörden
Verzeichnis der auf Be⸗

ions⸗



ee eeee

Wei mf
7Cje

in Betracht kom⸗

Exemplare des

Veranlaſſung ,
ſchulbehörde und

der auf dem

rbeizuführen und die

wieder vorzulegen

erſparnis wegen ab⸗

der gegebenen Be⸗

rechen der in § 8 Ab⸗

ezeichneten Art

„ — worüber

kann — wird

Koſtentragung
und zu dieſem

samt je 2 Ab

Fragebogens 11 zu

n die Beant⸗

8 debehörde ver⸗

anlaſſen, vorten einer genauen Pr auf ihre Voll⸗

und⸗Richtigt eit unterziehen , die etwa erforderlichen

ngen , namentlich über den

aubſtummen oder blinden Kindes

Borlage an die Oberſchulbehörde erſtatten .

Mo

und weit
ſtützungswohnſitz
führen und ſodann
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Genehmigung der Obervormund —
iſt dieſe von den Großherzoglichen

an die Oberſchulbehörde einzu⸗

0 ＋ *523) Inſoweit etwa
dehörde erforderlich

rgleiche Bmkg . zu §S 18 und 21. Anſtelle des Unterſtützungswohn⸗
t der „ gewöhnliche Aufenthalt “ .

IV. Aufnahme und Entlaſſung .

Aufnahme in die Anſtalt .

rverfahrens ordnet die Oberſchul⸗
blinden Kindes in

1. Auguſt 1902

haben wird .

Fürſorger auf

angängig , be⸗

gern be⸗

„ ſo kann
S92Odder

olunelung

en Eltern oder Fürſor

iundſchaftsgericht angeordne
f

nealter bereits e

Abſchluß der zur Re

erlichen Maßnahmen

dieſelbe , wen

überſchri
des
werden .

Vorzeitige Aufnahme .

8 2⁴

( ) Die Aufna Kindern , die ormalalter für

den Eintritt t noch nicht t , ebentein eine
EHberLebensjah aben , kann nur ausnahmsweiſe

beim Vorliegen beſonderer Verhältniſſe angeordnet werden , ins⸗

beſondere dann , wenn dieſelben beſonders begabt

das Gebrechen bei einem ſonſt normal entwickelten Kinde

dem Eintritt in das Alter der Volksſchulpflicht eingetr .
wenn aus der Belaſſung des Kindes in ſeiner dermalic

*
gebung ein nachteiliger Einfluß für ſeine körperliche , geiſtige oder

ſittliche Entwicklung zu befürchten ſteht .

Aufnahme über den Beginn des
43 7 „

at in der Regel dann einzutreten ,
O) Eine Verſchiebung de

achten Lebensjahres hinaus he eit
wenn die Kinder körperlich ſo ſchwächlich ſind , daß ſie eine beſon⸗
dere Pflege erfordern , oder wenn ſie geiſtig ſo zurückgeblieben ,
daß eine erfolgreiche Unterrichtung ausgeſchloſſen erſcheint .

11
1)
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Enklaſſung aus der Anftalt .
8 2520 .

( J ) Die Entlaſſung aus der Anftalt wird auf Antrag der An⸗
die Oberſchulbehörde verfügt . Sie erfolgt

ſtaltsleitung dure ſchu ö

regelmäßig nur auf den S chluß eines Schuljahres .

( 2) Die Entlaſſung vor Ablauf einer achtjährigen Bildungs⸗

zeit ſoll regelmäßig nur dann eintreten , wenn der Zögling nach

dem übereinſtimmenden Urteil aller Lehrer das Bildungsziel er⸗

reicht hat , und wenn er auch ſonſt die nötige Reife zum Übertritt

in einen bürgerlichen Beruf beſitzt .

(3) Die Anſtalten werden ſich bemühen , mit ihren entlaſſenen

Zöglingen möglichſt in Verbindung zu bleiben , und ihnen ihre

Fürſorge auch weiterhin zuwenden .

Aufnahme erwachſener Kinder .

§ 26 .

Inſolange beſondere Veranſtaltungen zur Unterbringung und

Pflege erwachſener Blinder , die das Alter der Schulpflicht über⸗

ſchritten haben , nicht beſtehen , können ſolche , wenn ſie nach ihret

Perſönlichkeit ſich hierzu eignen und insbeſondere eine nachteilige

Beeinfluſſung der ſchulpflichtigen Blinden durch ſie nicht zu be⸗

fürchten ſteht , in die Blindenanſtalt zum Zweck der Unterweiſung

in geeigneten , für die Gewinnung ihres Lebensunterhaltes för⸗

derlichen Handarbeiten aufgenommen werden , inſofern der er⸗

forderliche Raum vorhanden iſt und die Leiſtung eines Ver⸗

pflegungsbeitrags mindeſtens in der für ſchulpflichtige Blinde be⸗

ſtimmten Höhe geſichert iſt .

V. Feſtſetzung des Verpflegungsbeitrags .

Zuſtellung des Feſtſetzungsbeſcheids an die Beteiligten .

50§ 27 .

( 1) Mit der Anordnung der Aufnahme in die Anſtalt trifft

die Sberſchulbehörde — abgeſehen von dem Fall des 8 23 Abſatz 8

2 164 3114 1 f — * 0

2 —gleichzeitig Entſcheidung über die Tragung der Koſten .

Die Zuſtellung der Entſcheidung hat an einzelne Per⸗

ſonen unmittelbar , an Gemeinden und Kreiſe aber durch Vermit⸗

telung der Bezirksämter zu erfolgen . Dabei ſind die Gemeinden

und Kreiſe zur Abgabe einer Erklärung über die Bereitwilligkeit

zur Zahlung des Beitrags zu veranlaſſen
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verwaltungsgerichtliche Klage .

§ 28 .

( ) Weigert ſich eine Gemeinde oder ein Kreis , den auf

Grund der §§ 10 Ziffer 1 ( und 12 Ziffer 1) des Geſetzes auferlegten

Beitrag zu übernehmen , ſo findet zur Feſtſtellung ihrer Verpflich⸗

tungen Klage vor dem Bezirksrat und gegen deſſen Entſcheidung

die Berufung an den Verwaltungsgerichtshof ſtatt .

D) Zur Erhebung der Klage iſt die Oberſchulbehörde zu⸗

In Abſ. 1 ſind die Worte und § 12 Ziff . 1 zu ſtreichen .

§ 29 .

Durch die Aufhebung des § 12 des Geſetzes in Art . II Ziff . 2 des

Geſetzes vom 15. März 1923 in Wegfall gekommen .

Beſchwerde .

Gegen die Entſcheidung der Oberſchulbehörde , durch welche

einer Gemeinde die vorſchüßliche Zahlung des Verpflegungsbei⸗

rags auferlegt wird , findet der Rekurs nach Maßgabe der Be⸗

ſtimmungen der landesherrlichen Verordnung vom 2. März 1904

ſtatt .

Beſondere Koſten .
8 31 .

Die Koſten für die Verbringung des Zöglings in die Anſtalt
bei Beginn der Bildungszeit und nach Ablauf der Ferien , ſowie

jene für die Ausſtattung des Zöglings — mit Ausnahme der vor⸗

geſchriebenen Kleidung — ſind von dem Zahlungspflichtigen un⸗

mittelbar zu beſtreiten . Dagegen werden die Koſten für die

Rückderbringung an den Wohnort der Eltern oder Stellvertreter

zu Beginn der Ferien oder bei der Entlaſſung aus der Anſtalt ,

ſowie jene für die Beſchaffung einer den Vorſchriften der Haus⸗

ordnung entſprechenden Kleidung von der Anſtalt vorſchüßlich

heſtritten und durch die Anſtaltsleitung bei den Zahlungspflich⸗
tigen angefordert .

§ 7 des Geſ . Bmkg . Ziff . 1.

Erhebung der Koſten .
§ 32 .

Die Koſten für die Verflegung ſind in drei Teilbeträgen , je⸗

weils auf 15. Mai , 15 . September und 15 . Januar an die Ver⸗

rechnung der betreffenden Anſtalt portofrei einzuſenden .
38
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Beſtandteile des Verpflegungsbeitrags .
§ 33 .

( 1) Als Zubehör der Anſtaltsgebäude im Sinne des § 8

lit . a des Geſetzes gilt die geſamte für den wirtſchaftlichen und

unterrichtlichen Betrieb der Anſtalt beſtimmte Einrichtung , ſonach

die Lehrmittel , einſchließßlich etwaiger Handwerksgeräte , die Neu⸗

anſchaffungen für die Lehr - , Wohn⸗ , Schlaf - und Eßzimmer und

für die Küche , einſchließlich des erforderlichen Weißzeuges ; in

dem Aufwand für die Heizung ſind auch die Auslagen für die

Reinigung der Ofen und Kamine inbegriffen .

2 ) Zu den Verwaltungskoſten der Anſtalt gehören unter

anderem auch die Aufwendungen für das Lehrerperſonal , für das

geſamte Dienſt 1 ind den An ſtaltsarzt , ſowie etwaige Frei⸗

gebigkeits 8 5
ugunſten der Anſtaltszögl linge , wie z. B.

Weihnachtsgeſche „Au üge , welche einen beſonderen Lehrzweck

verfolgen .
(3) Die Schulbedürfni

erteilung erforderlichen ?

Anſtalt .
( 4) Für die Berechnung des Verpflegungsbeitrags kommen

hiernach im weſentlichen nur in 010 die Auslagen für : Nah⸗

rungsmittel aller Art , Medikamente , Ausbeſſerung und Neu⸗

anſchaff ung von Kleidern und Leibwäſch⸗ der Zöglinge , ferner

für die Inſtandhaltung des Bett - und Tiſchweißzeuges und für
die laufende Unterhaltung der übrigen Einrichtung , ſoweit ſie in

Ausbeſſerungen und nicht in Neuanſchaffungen beſtehen .

( 6) Wo unſtändige Anſtaltslehrer an den Verpflegungsein .
richtungen der Anſtalt teilnehmen , iſt der hierauf entfallende Be⸗

trag geſondert von der Vergütung für freie Wotfee feſtzuſtellen

und an dem Aufwand für die Zöglinge in Abzug zu bringen .

üſſe umfaſſen auch die zur Unterrichts⸗

zücher ; dieſelben bleiben Eigentum der
1
B

ι⏑ 84 .

Infolge der Neufaſſung des § 8 Abſ . 1 Satz 1 durch Art . I des Ge⸗
ſetzes vom 15. März 1923 gegenſtandslos geworden .

VI . Anwendung des Geſetzes auf ſchwach - beziehungsweiſe blöd⸗

ſinnige und epileptiſche Kinder .

8§ . 35

Die nachſtehenden Vorſchriften finden auch auf krüppelhafte Kinder

Anwendung .

( ) Die Vorſchriften der S8s 18 und 19 über die Pflicht gur
Anmeldung taubſtummer und blinder Kinder finden auch bezüg⸗

lich der ſchwach - und blödſinnigen Kinder Anwendung .



Vollzugsverordnung des UM. vom 9. Juni 1904. 8§ 36. 595

is der angemeldeten Kinder iſt durch Ver⸗
zoglichen Kreisſchulviſitatur der Oberſchul⸗

1116Die Ortsſchu tet , ſofer :
Itritt 1 00 0Eintritt in di an epilep⸗

det f1FSllon 51 sr wmonn ſa Nᷓrfälle ho IHi 618Hallen leidet oder wenn ſolche Anfaälle bei einem bereits
7indie 6ESchule aufſgenommenen

der Oberſchulbehörde
Kreisſchulviſitatur An berei

Untoerſuch 4 A 7 17 8 Morißtkliche Unterſuchung ſtattgefunden , ſo iſt das hierüber erſta
Gutachten beizulegen .

Abſ. 1 infolge der 9
vom 5. Oktober 1921
ſtandslos geworden .

daruber , ob die Anſtalt als
lt anzuertenn ſei , ſteh

77zu. Die Anerkennung öffentlich

Antragſtellung bei dem Vormund

88

0 Kind der in

1 oder keineen genu
ht Antre E

1666 oder

(1) Die Oberſck
und 15 des 1

den!Unterri

Erlaſſu ung

2 ) zuſtänd
Verfahren üm nmen
gelegenheiten der freiwilligen

G) Von den ergang
behörde Nachricht zu geben .

(e Der letzteren ſteht das Recht zu ,

ſchlüſſſe des Vormundſchaftsgericht
ſtändig Gebrauch zu machen .

en

Vergl . Seite 11.
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